
Wichtige Hinweise 

Angesichts der aktuellen Situation fordert der Vorstand alle 

Mitglieder dazu auf, die folgenden Verhaltensregeln bis auf 

Weiteres unbedingt einzuhalten: 

Zutritt zum Vereinsgelände haben nur Mitglieder und deren Familien-

angehörige. 

Auf dem gesamten Vereinsgelände gelten die behördlich angeordneten 

Verhaltensregeln, insbesondere gilt das für die Hygienevorschriften, das 

Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen. 

Private Feiern sind auf dem gesamten Vereinsgelände bis auf Weiteres 

nicht erlaubt. 

Die Feuerstelle darf nicht benutzt werden. 

Das Slippen der Boote darf nur durch den Eigner und ggf. einer 

Hilfsperson aus dem Familienumfeld erfolgen.  

Auf den Stegen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten. 

Das Liegen im Päckchen ist nicht erlaubt. 

Beim Ab- und Anlegen eines Bootes darf sich niemand auf dem Steg 

befinden. Das Festmachen ist alleinige Angelegenheit des Schiffsführers 

und seiner Crew. 

Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den Sportgeräten sind 

möglich, ebenso Arbeiten auf dem Gelände, sofern die behördlich 

angeordneten Verhaltensregeln eingehalten werden können. 

Gegebenenfalls müssen geplante Arbeiten in Absprache zeitversetzt 

durchgeführt werden. 

Bei positiven Testergebnissen eines Mitglieds oder einer Person, die in 

Kontakt mit einem Mitglied stand, ist unverzüglich der Vorstand zu 

informieren. 

Da aktuell jederzeit Änderungen durch Bundesregierung, 

Landesregierung, Landrat MKK oder Magistrat der Stadt Hanau möglich 

sind, hat jeder die Pflicht, sich in Eigeninitiative auf dem Laufenden zu 

halten und verantwortungsbewusst zu handeln. 

Der Vorstand übernimmt bei Verstößen und den daraus entstehenden 

Folgen keine Haftung. 
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